
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01/2022                                     15. Januar 2022 



 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr 2022. 

 

Nachdem das Jahr 2021 pandemiebedingt mit Kontaktbeschränkungen zu Ende ging, bleibt uns die 

Hoffnung, dass das kommende Jahr 2022 etwas entspannter wird. Wir benötigen weiterhin Durch-

haltevermögen, um dann hoffentlich, so wie in den Vorjahren, mit dem einsetzenden Frühling und 

Sommer alles etwas zwangloser genießen zu können. 

Wir haben in Zusammenarbeit mit den Vereinen im letzten Mitteilungsblatt unsere Termine für Ver-

anstaltungen und Festlichkeiten bekanntgegeben, in der Hoffnung, dass wir uns an den Festen sor-

genfrei treffen können. Schauen wir mit Zuversicht in das kommende Jahr, auch wenn vielleicht 

nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. 

Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Vollburghalle und das Baugebiet Dorfäcker fertigstellen. 

20 Bauplätze wurden hier schon veräußert und teilweise hat der Wohnungsbau schon begonnen. 

Im kommenden Jahr sind einige große Projekte in Planung. 

Der Feuerwehrbedarfsplan ist fertiggestellt und wird uns Ende Januar erläutert. Danach können wir 

weitere Schritte einleiten. 

Beim Kläranlagenneubau oder Anschluss an die Kläranlage Gerolzhofen warten wir noch auf die 

abschließenden Ergebnisse des Ingenieur-Büros ARZ aus Würzburg und dem Wasserwirtschafts-

amt Bad Kissingen.  

Unsere Ortsdurchfahrten Hundelshausen, Altmannsdorf sowie die Randbereiche (Gehsteige, Plätze 

etc.), die im Zuge der Dorferneuerung geplant sind, werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 begin-

nen. Die Pläne sind derzeit in den zuständigen Ämtern zur Genehmigung. 

 

Bleibt gesund 

 

Gez. Michael Wolf 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 
 

Aktuelle Informationen 
 
 

finden Sie auf unserer Homepage: www.michelau.de 
 

Mit dem Gemeinde Newsletter werden Sie immer zeitnah und aktuell informiert. 
Für den Newsletter melden Sie sich bitte auf der Homepage an. 

 

  

http://www.michelau.de/
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A M T L I C H E S

 
 

Bekanntmachung der Grundsteuer-
Hebesätze 2022 
 
Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Ge-
meinde die in der Haushaltssatzung jährlich fest-
zusetzenden Abgaben nach den Sätzen des Vor-
jahres erheben, wenn bei Beginn des Haushalts-
jahres die Haushaltssatzung noch nicht bekannt 
gemacht ist. 
 
Für die Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2022 
gelten deshalb die für das Haushaltsjahr 2021 für 
die Grundsteuer A auf 330 v.H. und die Grund-
steuer B auf 310 v.H. festgesetzten und die im 
Amtsblatt 03.07.2021 öffentlich bekannt gemach-
ten Hebesätze. Gegenüber dem Kalenderjahr 
2021 ist deshalb keine Änderung eingetreten, so 
dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden 
für das Jahr 2022 verzichtet wird. 
 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemes-
sungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letz-
ten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965), zuletzt 
geändert am 19.12.2008 die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt für das Kalender-
jahr 2021 veranlagten Höhe festgesetzt. 
 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-
den oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 
(Messbeträge), werden gemäß § 27 Abs. 2 des 
Grundsteuergesetzes Änderungsbescheide erteilt. 
 
Die Grundsteuer 2022 wird mit den in den zuletzt 
erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Vierteljahresbeiträgen jeweils am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November 2022 fällig.  
 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 
28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch ge-
macht haben, wird die Grundsteuer in einem Be-
trag am 01.07.2022 fällig.  
 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer-
pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.  
 
 
 
 

 
Gegen die Steuerfestsetzung können Sie inner-
halb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Wi-
derspruch einlegen (siehe 1.) oder unmittelbar 
Klage erheben (siehe 2.). 
 
1. Wenn Sie Widerspruch einlegen: 
Den Widerspruch müssen Sie schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der beklagten Behörde Gemeinde 
Michelau, Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen 
einlegen. Sollte über den Widerspruch ohne zu-
reichenden Grund in einer angemessenen Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so können Sie 
Klage beim Bayerischen Verwaltungs-gericht in 
Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. Die Klage können Sie nicht vor Ablauf von 
drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erheben, außer wenn wegen besonderer Um-
stände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. In 
der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten 
Gemeinde Michelau und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen 
bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 
Der Klageschrift sollen Sie diese öffentliche Be-
kanntmachung in Urschrift oder in Abschrift beifü-
gen. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen. 

 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe dieser Steuerfestsetzung beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, Bur-
karderstraße 26, 97082 Würzburg schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erheben. In der Klage 
müssen Sie den Kläger, den Beklagten Gemeinde 
Michelau den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten 
Antrag stellen und die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diese öffentliche Bekanntma-
chung in Urschrift oder Abschrift beifügen. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beifügen. 
 
Gemeinde Michelau, 03.01.2022 
 
gez.  
 
Michael Wolf 
1. Bürgermeister 
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W I S S E N S W E R T E S  
 

Ihre Chance zum Quereinstieg 
in die KiTa 

 
Infoabend zur Weiterbildung „Fachkraft 

mit besonderer Qualifikation in Kinderta-
geseinrichtungen (FQK)“ im bbw Ober-

franken 
 
Einrichtungen wie Kindertagesstätten gewin-
nen an enormer Bedeutung und Verantwor-
tung. Die Suche nach Fachpersonal gestaltet 
sich dabei sehr schwierig. Das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Sozi-
ales hat deshalb die neue Qualifizierung FQK 
zum Ausbau multiprofessioneller Teams kon-
zipiert. 
 
Multiprofessionelle Teams setzen sich aus 
Personen mit unterschiedlichen Berufsab-
schlüssen zusammen, die ihre speziellen 
Kenntnisse in das Team einbringen und somit 
eine ganzheitliche Bildung, Betreuung und Er-
ziehung von Kindern ermöglichen. 
 
Das Weiterbildungsangebot richtet sich an 
Personen mit einer beruflichen Ausbil-
dung/Studium und Berufserfahrung aus ver-
schiedenen Bereichen. Während der 15-mo-
natigen Weiterbildung arbeiten alle Teilneh-
menden als pädagogische Ergänzungskräfte 
in Kindertageseinrichtungen. Hierdurch wird 
eine optimale Verbindung zwischen dem Lern-
ort Praxis und den theoretischen Fortbildungs-
einheiten möglich.  
 
✓ Start: 13.05.2022, Dauer: 15 Monate be-

rufsbegleitend  
✓ Online-Infoveranstaltung am 

19.01.2022 und am 09.02.2022 um 
19:30 Uhr  

✓ Anmeldung zur Infoveranstaltung und 
weitere Informationen im Internet unter: 
Quereinstieg in die KiTa als Fachkraft mit 
besonderer Qualifikation – bbw-semi-
nare.de 

 
Ansprechpartnerin: Tanja Hofmann 
(tanja.hofmann@bbw.de, 0951 93224 46) 
 
bbw Oberfranken, Lichtenhaidestraße 15, 
96052 Bamberg 

Kompostanlage / Wertstoffhof 
Gerolzhofen: 

Winter-Öffnungszeiten 
 

jedem ersten Samstag von 8 Uhr – 12 Uhr 
Montag von 13 Uhr – 16 Uhr und 

Freitag von 8 Uhr – 12 Uhr 
sowie 13 Uhr – 16 Uhr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbw-seminare.de/weiterbildung/paedagogik-soziales/berufliche-weiterqualifizierung/quereinstieg-in-die-kita-als-fachkraft-mit-besonderer-qualifikation/
https://www.bbw-seminare.de/weiterbildung/paedagogik-soziales/berufliche-weiterqualifizierung/quereinstieg-in-die-kita-als-fachkraft-mit-besonderer-qualifikation/
https://www.bbw-seminare.de/weiterbildung/paedagogik-soziales/berufliche-weiterqualifizierung/quereinstieg-in-die-kita-als-fachkraft-mit-besonderer-qualifikation/
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T E R M I N E  U N D  V E R A N S T A L T U N G E N  
 
 

 

Nächste Gemeinderatssitzung 
 
 

Montag, 24.01.2022, 19:00 Uhr 
in der Vollburghalle 
es gilt die 2G Regel 

 

 

 

Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 
 
 

Freitag, 28.01.2022 
 

 

 

Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 

Samstag, 05.02.2022 
 

 
 
 
 

 

 

Heckenwirtschaft Kram 
Altmannsdorf 

 
 

geöffnet von 
Samstag, 29.01. bis Sonntag, 20.02.22 

 

 

 

Dienstplan der FFW Michelau 

 

Sonntag, 16.01.2022, 09:45 Uhr 
Übung 

 

Donnerstag, 03.02.2022, 19:30 Uhr 
Übung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

D A N K E  
 

 

Herzlichen Dank 
 

für die vielen Glückwünsche 
und Geschenke zu meinem 

75. Geburtstag. 
 

Ein besonderer Dank gilt allen Verwand-
ten, Nachbarn und Bekannten. 

 
Herzlich bedanken möchte ich mich auch 

für die Glückwünsche 
der DJK Michelau, der Heimatkapelle, 

des Bürgermeisters Michael Wolf, 
des Siedlerbundes und der Kirchenge-

meinde. 
 

Michelau, Dezember 2021 
Euer Alfred Kuhn 

 

 

 

Nachträglich zu meim 
70. Geburtstag 

Möcht ich Euch nun gern was sag: 
 

Danke für alle Glückwünsche 
und Geschenke! 

 
Ich hoff, dass ich an alle denke: 

 
Von Bekannten, Nachbarn und Freunde 

und besonders erwähne ich heute 
Bürgermeister, Kinder des Kindergartens 

und Frauenbund! 
 

Vielen lieben Dank und bleibt gesund! 
 

Renate Barthel 
Michelau, Dez 2021 
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K I R C H E N G E M E I N D E  
K I R C H E  A M  Z A B E L S T E I N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona -Regeln: Bitte tragen Sie in den Kirchen eine FFP2 -
Maske und halten Sie zu haushaltsfremden Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Am Platz können Sie die 
Maske abnehmen. Gemeindegesang ist erlaubt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kath. Pfarramt Traustadt 
Voit-von-Rieneck-Str. 1, 97499 Donnersdorf Telefon: (09528) 

433 - Telefax: (09528) 950119 
Mail: pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de 

Internet: www.kirche-am-zabelstein.de 
Pfarrer Günter Höfler (V.i.S.d.P.): (09528) 433 
Mail: guenter.hoefler@bistum-wuerzburg.de 

  

mailto:pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de
http://www.kirche-am-zabelstein.de/
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Ä R Z T L I C H E R  B E R E I T S C H A F T S D I E N S T  
 
Allgemein-Ärzte 
 
Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschafts-
dienst kostenlos unter der vorwahlfreien Be-
reitschaftsdienstnummer 
 

116 117 
 

zu erreichen. In lebensbedrohlichen Fällen 

wenden Sie sich an 112 
 
 

Bereitschaftspraxis 
am Krankenhaus St. Josef 
Ludwigstraße 1, 97421 Schweinfurt 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do.:  18:00-21:00 Uhr 
Mi., Fr.:  16:00-21:00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 09:00-21:00 Uhr 
 
 

Kinderärzte 
 

Bereitschaftspraxis 
am Leopoldina Krankenhaus 
Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspra-
xis Main-Rhön am Leopoldina Krankenhaus 
Gustav-Adolf-Straße 6-8, 97422 Schweinfurt 
 
Öffnungszeiten: 
Mi., Fr.:     16:00-19:30 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10:00-14:00 Uhr 
und      15:00-19:30 Uhr 
 
 
 

Zahnärztlicher Notdienst 
 

vom 15.01. bis 06.02.2022 
jeweils 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr 

 

15.01.2022 und 16.01.2022  
Dirk Seidenstücker, 09382 / 8571 
Bleichstr. 2, 97447 Gerolzhofen 
 
22.01.2022 und 23.01.2022 
Dr. Anton Müller, 09556 / 981090 
Weingartsstr. 21, 96160 Geiselwind 
 
29.01.2022 und 30.01.2022 
Dr. med. dent. Waltraud Pfister 
Stefan Pfister, 09382 / 318411 
Grabenstr. 23, 97447 Gerolzhofen 
 

05.02.2022 und 06.02.2022 
Dr. med. dent. Gunda Kaulitz, 09324 / 3443 
Gartenstr. 3, 97359 Schwarzach am Main 

 

oder https://www.notdienst-zahn.de 
 
 
 

Apothekennotdienst 
 

vom 15.01. bis 06.02.2022 
(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8:00 Uhr) 
 

Sa. 15.01.  Löwen-Apotheke Haßfurt 
So. 16.01.  Linden-Apotheke Zeil 
Mo. 17.01.  Stadt-Apotheke Haßfurt 
Di. 18.01.  Franconia-Apotheke im Ärztehaus 

Wiesentheid 
Mi. 19.01.  Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
Do. 20.01.  St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Fr. 21.01.  Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Sa. 22.01.  Apotheke im Einkaufspark Volkach 
So. 23.01.  Marien-Apotheke Wiesentheid 
Mo. 24.01.  Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Di. 25.01.  Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Mi. 26.01.  Stadt-Apotheke Haßfurt 
Do. 27.01.  Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
Fr. 28.01.  Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
Sa. 29.01.  Fuchs-Apotheke Knetzgau 
So. 30.01.  Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Mo. 31.01.  St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Di. 01.02.  St. Christophorus-Apotheke Sand 
Mi. 02.02.  Löwen-Apotheke Haßfurt 
Do. 03.02.  Marien-Apotheke Wiesentheid 
Fr. 04.02.  Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Sa. 05.02.  Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
So. 06.02.  Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
 
Telefonischer Notdienstfinder: 
Kostenlos vom Festnetz: 0800 00 22833 
oder im Internet: 
 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

UNSERE HOMEPAGE 

www.michelau.de 
 

NEWSLETTER 

Sie können sich auf der Homepage zum 
Newsletter anmelden 

https://www.notdienst-zahn.de/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/
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Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Michelau im Steigerwald 

 
kostenlos verteilt an alle Haushalte 

Herausgeber: Gemeinde Michelau im Steigerwald 
Verantwortlich für Satz und Druck, Sonja Pfriem 

 
V.i.S.d.P. Michael  Wolf ,1. Bürgermeister 

 

 
Erreichbarkeiten 

 

VG Gerolzhofen www.vg-gerolzhofen.de 

Homepage Michelau www.michelau.de 

1. Bürgermeister 0151/22006759 

Rathaus 09382/316751 

E-Mail info@michelau.de 

Bauhof 09382/315775 

Bauhofleiter 0151/21543705 

 


